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Sehr geehrter Herr Staatsminister,

im Namen des Landessprecherrates der Bayerischen Landschaftspflegever-

bände möchte ich mich nochmals herzlich für das offene und konstruktive
Gespräch am 06. Februar in Nürnberg bedanken. Sie haben sich -trotz Erkäl-
tung - lange für uns Zeit genommen. Wir merken, dass Ihnen die Land-

schaftspflegeverbände sehr wichtig sind, das wissen wir zu schätzen!

Bei unserem Gespräch hatte ich das Schwäbische Modell" angepriesen. In

unserem Regierungsbezirk können wir LNPR-Mittel über Auszahlungsan-
träge gem. BayHO abrufen, bevor wir den Verwendungsnachweis für die je-
weilige Maßnahme erstellen. Dieses Prozedere verschafft uns Liquidität und
damit Planungs- und Handlungssichetheit.

Da ich als Landessprecher weiß, dass gerade das Thema „Liquidität" bei vielen
Deutscher Verband fürLand-

schaftspflege e.V.

Kolleg*inrien in anderen Regierungsbezirken ein Problem darstellt, werbe ich Len koordinierung Bayem

in Ihrem Haus seit Jahren dafür, dass das Modell aus Schwaben auf ganz Bay- Beate Krettingar

em übertragen wird, Dass Sie diesen Vorschlag bei unserem Gespräch sehr Premenade 9

wohlwollend aufgenommen haben, freut uns! 99-15

Der Teufel steckt - wie so oft - im verwaltungstechnischen Detail. Wir bitten
E-Mail: b.kreftingercdvI.org

Sie daher, für die Realisierung des beschriebenen Modells Ihre Verwaltung
eng einzubeziehen und einen angemessenen Übergagszeitraum einzupla-

nen. Angesichts der aktuellen finanziellen Lage steht auch für uns der Erhalt
der Verbandsstrukturen im Vordergrund.

Darüber hinaus bitten wir Sieg die Regierungen im UMS zu den LNPRAus
zahlungen darüber zu informieren, dass lnaussichtstellungen und



Bayerische
Landsthaftspflegeverbnde

Verpflichtungsermachtigungen gleichermaßen als gebundene Mittel behan-

deft werden. Zudem müssen Maßnahmen, für die ein vorzeitigerMaßnah-
menIeginn ausgesprochen wurde, im Sinne eines Vertrauensschutzes sicher
umsetzbar sein.

Fur Rickfragen stehe ich gerne zur Verfugung'
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